
 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan 

„Tannenstraße / Schemelsbruch / Fuchsgrube – L 16“ 

 

Stadtbezirk: 3 

Gemarkung: Broich 

 

Umweltrelevante Stellungnahmen 

 

 

 

Verfahrensstand: Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

 

 

 

 

 

  

 































Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung,

Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Hans-Böckler-Platz 5

45468 Mülheim an der Ruhr

Ihr Schreiben vom: 05.10.2020 - Amt70-UBB1/frank.nadermann@muelheim-ruhr.de

Wertung/Stellungnahme zum Verfahren „Tannenstraße / Schemelsbruch - L 16“

16.02.2021

Meine Belange sind berührt.

Im Plangebiet befinden sich keine altlastenrelevante Altstandorte.

Lediglich im Norden im Bereich der Häuser Schemelsbruch 35 - 41 ist im Altlastenkataster die Altablagerung

B7 - A1007 eingetragen. Es handelt sich um die Verfüllung einer Hohlform aus 1945 mit unbekanntem

Material.

Für den Bereich der Altablagerung liegen keine Bodenuntersuchungen vor, so dass die gesunden Wohn- und

Arbeitsverhältnisse für das Plangebiet nicht beurteilt werden können. Zunächst sind Bodenuntersuchungen

durchzuführen.

Auch über die Schutzwürdigkeit der anstehenden Böden und deren hydrogeologische Eigenschaften liegen nur

wenig Erkenntnisse vor. Sind hierzu Aussagen im Rahmen des Planverfahrens erforderlich, sind auch hierfür

zunächst entsprechende Bodenuntersuchungen durchzuführen.

Wertung

Die Wertung ist aktuell noch nicht einsehbar.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

16.02.2021 Seite 1/1

http://www.tcpdf.org


[Seite]

Roedel, Elke

Von: Lemser, Stefanie

Gesendet: Donnerstag, 8. Oktober 2020 09:43

An: Roedel, Elke; Schulte Tockhaus, Simone

Cc: Stimming, Isabel

Betreff: WG: B-Plan Tannenstraße/Schemelsbruch/Fuchsgrube L 16

Hallo zusammen, 

Herr Nadermann hat sich nach meiner E-Mail nochmals bei mir gemeldet, um sich über den L 16 auszutauschen. Ich 

bin mit ihm übereingekommen, dass Bodenuntersuchungen in diesem BPlanverfahren nicht erforderlich sind, da 

durch den einfachen BPlan keine neuen Baurechte geschaffen werden und sich die Zulässigkeit neuer Bauvorhaben 
auch nach Rechtskraft des L16 weiterhin nach §§ 34 bzw. 35 BauGB ergibt und er im Rahmen der 

Baugenehmigungsverfahren beteiligt wird, um auf ggf. erforderliche Bodenuntersuchungen hinzuwirken. 

Hinweis bzw. Kennzeichnung des Altlastenverdachts sollten aber im BPlan aufgenommen werden. 

 

Viele Grüße 

Steff 

 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 

Von: Lemser, Stefanie  

Gesendet: Mittwoch, 7. Oktober 2020 10:32 
An: Doehring, Karin; Nadermann, Frank 

Cc: Stimming, Isabel; 'Roedel, Elke (elke.roedel@muelheim-ruhr.de)'; 'Schulte Tockhaus, Simone 

(simone.schulte.tockhaus@muelheim-ruhr.de)' 

Betreff: AW: B-Plan Tannenstraße/Schemelsbruch/Fuchsgrube L 16 

 

Hallo Frau Döhring, hallo Herr Nadermann, 

es wäre sehr hilfreich von Ihnen, wenn Sie die Stellungnahme bei TÖB-Online entsprechend ergänzen. 

 

Das Verfahren wird nun von Elke Rödel und Simone Schulte Tockhaus betreut. 

Im Hinblick auf Ihre ergänzende Stellungnahme der UBB möchte ich vorab darauf hinweisen, dass der Bereich 
bereits bebaut ist und der Bebauungsplan kein erstmaliges Baurecht begründet. Der L 16 soll als einfacher 

Bebauungsplan lediglich dazu dienen, die Anzahl der hinzutretenden Wohneinheiten zu steuern, während die 

grundsätzliche Vorhabenzulässigkeit sich weiterhin aus §§ 34 und 35 BauGB ergibt. Es ist daher im Weiteren zu 

klären, ob die erforderlichen Bodenuntersuchungen wie beim Bebauungsplan M26 "Heerstraße" auf die 

nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren abgeschichtet werden können. Im Bebauungsplan L16 wären die 

betreffenden Flächen entsprechend zu kennzeichnen und ein Hinweis auf die erforderlichen Untersuchungen 

aufzunehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefanie Lemser 
 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 

Von: Doehring, Karin  

Gesendet: Mittwoch, 7. Oktober 2020 10:06 

An: Lemser, Stefanie 

Cc: Nadermann, Frank 

Betreff: WG: B-Plan Tannenstraße/Schemelsbruch/Fuchsgrube L 16 

 

Hallo Frau Lemser, 

anbei die nachgereichte Stellungnahme der UBB zum Verfahren "Tannenstraße/Schemelsbruch/Fuchsgrube.  
Wenn gewünscht, kann ich diese Stellungnahme auch in die Gesamtstellungnahme des Amtes 70 einfügen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

Karin Döhring 

 
Stadt Mülheim an der Ruhr 

Amt für Umweltschutz 

Hans-Böckler-Platz 5 (Technisches Rathaus) 

45466 Mülheim an der Ruhr 

Tel. +49-208-455-7022 

www.muelheim-ruhr.de 

 

 

 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Nadermann, Frank  

Gesendet: Montag, 5. Oktober 2020 11:07 

An: Doehring, Karin 

Betreff: B-Plan Tannenstraße/Schemelsbruch/Fuchsgrube L 16 

 

Hallo Frau Döhring, 

hier unsere Stellungnahme zum B-Plan Tannenstraße/Schemelsbruch/Fuchsgrube L 16 : 

Im Plangebiet befinden sich keine altlastenrelevante Altstandorte. 

Lediglich im Norden im Bereich der Häuser Schemelsbruch 35 - 41 ist im Altlastenkataster die Altablagerung B7 - 

A1007 eingetragen. Es handelt sich um die Verfüllung einer Hohlform aus 1945 mit unbekanntem Material. 
Für den Bereich der Altablagerung liegen keine Bodenuntersuchungen vor, so dass die gesunden Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse für das Plangebiet nicht beurteilt werden können. Zunächst sind Bodenuntersuchungen 

durchzuführen. 

Auch über die Schutzwürdigkeit der anstehenden Böden und deren hydrogeologische Eigenschaften liegen nur 

wenig Erkenntnisse vor. Sind hierzu Aussagen im Rahmen des Planverfahrens erforderlich, sind auch hierfür 

zunächst entsprechende Bodenuntersuchungen durchzuführen. 

 

Gruß 

 

Frank Nadermann   
   

 

---------------------------------------- 

Frank Nadermann 

Amt für Umweltschutz 

Untere Bodenschutzbehörde 

Hans-Böckler-Platz 5 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Zimmer 10.01 
Telefon: 0208 455 7081 

e-mail: frank.nadermann@muelheim-ruhr.de  
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Roedel, Elke

Von: Schirmer, Claudia

Gesendet: Donnerstag, 7. Januar 2021 17:36

An: Roedel, Elke

Betreff: AW: B-Plan L 16

Hallo Frau Rödel, 

 

ich wünsche Ihnen ebenso ein frohes neues Jahr! 

 

Vielen Dank für die beiden Pläne. Hier das Prüfergebnis: 

 

-Die Sicherstellung der Trasse für den Bach ist damit gewährleistet. 

 

-Aufgrund der geringen Nachverdichtung ist unter Berücksichtigung der folgenden Punkte für die Erstellung des B-

Planes keine Grundwassermodellierung erforderlich:  

 

1. Die Grundflächenzahl gilt auch für die Fläche der Unter-/Tiefgeschosse.  

 

2. Im Rahmen der Bauantragsverfahren für Bauvorhaben mit Unter-/Tiefgeschoss hat jeder Bauherr gegenüber der 

Unteren Wasserbehörde nachzuweisen,  

dass das Fließen von Grundwasser und Schichtenwasser durch das Bauvorhaben nicht behindert wird  

bzw. dass das Grundwasser und Schichtenwasser schadlos um Unter-/Tiefgeschosse herum in Richtung der 

natürlichen Fließrichtung umgelenkt werden kann  

und dass das für die Versickerung von Niederschlagswasser nutzbare Porenvolumen des Bodens durch das 

Bauvorhaben nicht maßgeblich verringert wird 

bzw. dass das für die Versickerung von Niederschlagswasser nutzbare Porenvolumen des Bodens ausgeglichen wird.  

Beides ist z. B. mithilfe einer Drainanlage um das Gebäude möglich.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Schirmer 

-- 

Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Umweltschutz,  

Untere Wasserbehörde 

Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: (0208) 455-7028 Mobil: - Fax: (0208) 455-58-7028 

http://www.muelheim-ruhr.de/ 

 

Datenschutzhinweise der Unteren Wasserbehörde finden Sie unter: https://www.muelheim-

ruhr.de/cms/DSGVO_UWB.html 

 

 

Von: Roedel, Elke  

Gesendet: Donnerstag, 7. Januar 2021 10:09 
An: Schirmer, Claudia 

Betreff: B-Plan L 16 

 

Hallo Frau Schirmer, 

 

ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen!  

 

Im Bebauungsplanverfahren „Tannenstraße/ Schemelsbruch/ Fuchsgrube – L 16“ wurden die Festsetzungen 

konkretisiert, den aktuellen Plan schicke ich Ihnen im Anhang. Da es sich um einen einfachen Bebauungsplan 
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handelt, wird auf die Festsetzung von überbaubaren Flächen verzichtet. Die künftig zulässige Bebauung soll über die 

Festsetzung einer Grundflächenzahl, der Geschossigkeit, der Bauweise „nur Einzelhäuser“ sowie der Beschränkung 

auf max. zwei Wohneinheiten pro Gebäude erfolgen. Geplant ist ein reines Wohngebiet. Im übrigen richtet sich die 

Zulässigkeit eines Bauvorhabens nach § 34 BauGB. 

 

Und nun an Sie die Bitte um Prüfung, ob in diesem Verfahren eine umfangreiche Untersuchung der 

Grundwasserströme erforderlich ist, oder ob diese Prüfung auf das Bauantragsverfahren abgeschichtet werden 

kann. 

 

Falls eine derartige Untersuchung erforderlich würde, bitte ich um eine Schätzung, wie lange eine solche 

Untersuchung voraussichtlich benötigte und mit welchen zusätzlichen Kosten im Verfahren zu rechnen wäre. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
Elke Rödel  
-- 

Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung  

Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr 
Telefon:(0208) 455-6140 Fax: (0208) 455-58-6140  
E-Mail: elke.roedel@muelheim-ruhr.de 
https://www.muelheim-ruhr.de/  

 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter folgendem Link: 

https://www.muelheim-ruhr.de/cms/da_stadtplanung.html 

 


















